
} Bei Erbschaften, Schenkun 

gen oder Anteilsübertragungen 

von Gesellschaften rnijLGrund-

besitz .gelten - für ̂ das, Grund 

vermögen - nicht mehr die alten 

Einheitswerte zur .'Festsetzung 

der'Steuer, sondern neue und 
nach einem pauschalierten Ver^ 

fahren ermittelte Grundstücks 

werte., 

f.Wegen des. Preisverfaljs auf 
"dem Immobilienmarkt aberauch 

den PauscKa1ierüngen:sfnd die 
so ermittelten Werte .manchmal 

höher als die Verkehrswerte -

man würde also zuviel Ste.uern 

bezahlen. ' ' -. ' -' 

+ Dar Steuerpflichtige darf aber 
<den, Nachweis führen, daß der 

; Verkehrsart niedriger ist als der 

nach dem Pauschalverfahren 

, ermittelte Wert. So steht es je:' 

denfalls im Gesetz. 

} Mit einem skandalösen Lan 

dererlaß (Seite 499) versuchen 

JfJie Finanzämter, sich an dieser 

gesetzgeberischen Festlegung 

vorbeizumogeln. Im Kern sagt 

der Erlaß: Auch wenrrder Steu 

erpflichtige ein Gutachten bei 

bringt, muß uns das nicht inter-

1 essieren., ' , ; - .-
> 

t Betroffene sollten ölchdayon 

nicht ins Bockshorn jagen las 

sen, sondern zur Wehr setzen. 

Die Finanzgerichte sjnd an sol-

.jche Erlasse nicht gebunden. Al-
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Nachweis eines niedrigeren 

Verkehrswerts erschwert 
Von ROLAND R. VOGEL, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 

Für die Erhebung der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer gelten ab dem 1. Ja 

nuar 1996 nicht mehr die alten Einheits 

werte, sondern jeweils neu zu ermitteln 

de „Bedarfswerte". 

Ein solcher Anlaß ist vorwiegend 

— eine Anteilsübertragung von Gesell 

schaften, bei denen Grundbesitz in-

volviert ist und daher Grunderwerb 

steuer ausgelöst wird, sowie - wohl 

viel häufiger -

— eine Erbschaft oder Schenkung. 

Der Steuerpflichtige hat in einem sol 

chen Fall Unterlagen einzureichen, an 

hand derer z. B. im Falle einer Erbschaft 

die Erbschaftsteuerstelle in einem über 

schlägigen Verfahren prüft, ob sich eine 

Steuerpflicht ergibt. Zeigt sich, daß ein 

steuerpflichtiger Vorgang vorliegen dürf 

te, wird die Erbschaftsteuerstelle von 

der zuständigen Bewertungsstelle des 

Finanzamtes eine Stellungnahme zum 

Wert des Objekts anfordern/Die Bewer-

tungsstelle-wiederum sendet eine Fest-

stellungser-klärung zu. Aus Anlaß dieser 

Erklärung wird von der Bewertungsstel 

le ein Feststellungsbescheid erlassen, 

der auch der Erbschaftsteuerstelle zu 

geht. Aufgrund dieses Feststellungsbe 

scheides kann das Erbschaftsteuerfi 

nanzamt die entsprechenden Steuerbe 

scheide erlassen, aufgrund derer die 

Zahlung (oder auch bei der Erbschaft 

steuer ggf. die Nichtzahlung) von Abga 

ben festgestellt wird. 

Vom Prinzip her ähnlich läuft die Fest 

stellung auch im Falle der Grunderwerb 

steuer, z. B. bei Übertragung von Gesell 
schaftsanteilen. 

Die Bewertung der jeweiligen Grund 

stücke im Bedarfsfall ist durch Pauscha 

lierungen und Vereinfachungen weitge 

hend so gestaltet, daß in einem Massen 

verfahren grobe Werte zur Grundlage 
gemacht werden sollen, die im Zweifel 

zugunsten des Steuerpflichtigen ange 

legt sein sollen. So die Absicht des Ge 
setzgebers. 

Es werden zum Beispiel bei Erbschafts 

oder Schenkungsfällen bei unbebauten 
Grundstücken bis Ende 2001 durchweg 

80 % des vom jeweiligen Gutachteraus 

schuß der Gemeinde festgestellten Bo 

denrichtwertes per 1. Januar 1996 an 

gesetzt, bei der Grunderwerbsteuer wird 
ab dem 1. Januar 1997 auf diese Werte 

zurückgegriffen. Es ist dabei vorgese 

hen, daß Korrekturen bei abweichenden 
Voraussetzungen angebracht werden 
dürfen. Diese betreffen z. B. vom Richt 

wertgrundstück abweichende, mindere 

bauliche Ausnutzung, auch Altlasten etc. 
Diese Methode gilt bundesweit. Sie stößt 
aber gerade wegen regionaler Besori-

derheiten auf die Erkenntnis, daß sie 

nicht generell zu zutreffenden Ergebnis' 
sen führt. ci> 

Augenfällig dürfte das sein, wenn im-J 

Jahre 1999 - bei in Berlin zum Teil erheb 

lich gegenüber Ende 1995 gesunkenen 

Grundstückspreisen - von Gesetzes 
wegen Werte aus 1995 zur Grundlage 

gemacht werden müssen. Mit solch er-, 

heblichen Preisrückgängen hat der Ge 

setzgeber nicht gerechnet. Was nicht, 

vorgesehen und dementsprechend nichV 

geregelt ist, führt bei fallenden Preisen 

zu Konflikten: Hier entspinnt sich biswei 

len eine zermürbende Auseinandersefv. 

zung zwischen Finanzamt und Steuer 

pflichtigem, fe 

Was sieht das Gesetz für den Steuer-;. 
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Ministerium für Wirtschaft und Fi 

nanzen Saarland. Bewertung des 

Grundbesitzes. Koordinierter Lan 

dererlaß vom 9. Juli 1998 - B/5 - 292/ 

98 - S-30914 

jm Rahmen der Feststellung von Be 

darfswerten hat ein Steuerpflichtiger 

die Möglichkeit, durch Sachverständi 

gengutachten einen niedrigeren Ver 

kehrswert nachzuweisen. 

Die obersten Finanzbehörden der Län 

dervertreten hierzu einvernehmlich die 

Auffassung, daß die Finanzämter an 

ein vom Steuerpflichtigen vorgelegtes 

Gutachten zur Höhe des Grundbesitz 

wertes nicht gebunden sind. Das Gut 

achten unterliegt der freien Beweis 

würdigung. Hierbei haben die Finanz 

ämter zu entscheiden, ob die vorgeleg 

ten Gutachten plausibel sind oder ei 

gnen anderen als den vom Finanzamt 

ermittelten Wert rechtfertigen. Zur Ent 

kräftung der vorgelegten Gutachten ist 

eine plausible Begründung des Finanz 

amts ausreichend, ein eigenes Gegen 

gutachten ist hierfür nicht erforderlich'. 

Es wird gebeten, die Finanzämter ent 

sprechend zu unterrichten. 

Zusatz der OFDen München und Nürn-, 

berg: 

Die von öffentlich bestellten und verei 

digten Sachverständigen vorgelegten 

Gutachten entsprechen zwar regelmä 

ßig methodisch weitgehend den aner 

kannten Regeln. Dennoch weisen sie 

verschiedentlich Schwächen auf, die ei 

ner Anerkennung der Wertermittlung 

entgegenstehen. Niedrige Gutachterwer 

te beruhen im wesentlichen auf folgen 

den Ursachen: 

- Die Gutachter setzen einen niedrige 

ren Bodenrichtwert als den vom Gut 

achterausschuß festgelegten an, 

ohne die Abweichung zu begründen. 

- Die Gutachter nehmen prozentuale 

Wertabschläge in oft beträchtlicher 

Höhe auf einzelne Wertansätze 

oder den Gesamtwert vor, ohne 

diese Abschläge hinreichend zu be 

gründen. 

- Der Wert wird entsprechend den 

Wertermittlungsrichtlinien aus dem 

Sachwert und dem Ertragswert ab 

geleitet, ohne auf die jeweilige Ge-

wichtung der beiden Werte zuein 

ander einzugehen. Regelmäßiger 

fährt der niedrigere Wert eine hö 

here Gewichtung, ohne daß hierfür 

Gründe angegeben werden. 

Bei Vorliegen solcher Mängel können 

Gutachten als nicht ausreichend schlüs 

sig zurückgewiesen werden. 

Inhaltlich entsprechende Verwaltungs 

anweisungen: BY 34 S-3014 -17/247 -

45 949 vom 28.9.1998 (Bayern) 

BW 3-S-3014/15 vom 24.8.1998 (Ba 

den-Württemberg) 

Pflichtigen vor? Der Steuerpflichtige darf, 
;$p steht es in § 145 Abs. 3 Satz 3 BewG, 

pristelle des von der Bewertungsstelle 
Ermittelten Grundstückswertes einen 
ijliedrigeren Verkehrswert nachweisen: 

f tyje wird ein solcher Nachweis geführt? 
1 jlirch Sachverständigengutachten. 
||e Auseinandersetzungen zwischen 
;$"jj;0uerpflichtigen und Finanzamt sind 
Iftrögramrniert. Hier: in Berlin und Bran 

denburg nicht mehr zeitgemäße, zurück-
Jfegende Richtwerte, auf die das Finanz-
$rnt zurückgreifen muß. Da: der Steuer 

pflichtige, der ggf. durch ein Sachver 
ständigengutachten nachweisen muß, 
;Jlaß zum Besteuerungszeitpunkt ein 
ip^drigerer Wert marktgerecht war. 

J)er Steuerpflichtige wendet sich also an 
||fjen öffentlich bestellten und vereidig-
$$0 Sachverständigen, der den Verkehrs 

art der betreffenden Immobilie zum 
$§\iveiligen Stichtag ausweist. Je nach 

Abweichung dieses Gutachtenergebnis 

ses von der Einschätzung der Bewer 

tungsstelle des Finartzamtes kann der 

Steuerbürger seine Entscheidung tref 

fen: Er kann seinen Widerstand gegen 

die Einschätzung des Finanzamtes auf 

geben, weil die Zahlen des Finanzamtes 

mit dem Gutachtenergebnis weitgehend 

übereinstimmen, oder aber- gestützt auf 

das Gutachten - beim Finanzamt die 

Richtigstellung des nicht zutreffenden 

Bescheides fordern. Ein besseres Be 

weismittel als das Gutachten eines öf 

fentlich bestellten und vereidigten Sach 

verständigen steht ihm nicht zur Verfü 

gung und sieht auch das Gesetz nicht 

vor. 

Das Gutachten eines öffentlich bestell 

ten und vereidigten Sachverständigen, 

der kraft seines Sachverständigeneides 

zur Unparteilichkeit verpflichtet ist, wird 

dem Steuerbeamten vorgelegt. Wenn 

ein solches - vom Ergebnis der Finanz 

amtsbewertung abweichendes- Gutach 

ten beim Finanzamt vorliegt, erwartet 

der Bürger natürlich, daß sich das Fi 

nanzamt mit dem Gutachten auseinan 

dersetzt und nur dann diesem Gutach 

ten nicht folgt, wenn gewichtige Gründe 

gegen das Gutachten sprechen. 

Weit gefehlt. Denn in dieser Situation 

liest der Finanzbeamte einen „koordi 

nierten Ländererlaß" des Finanzministe 

riums Saarland vom 7. September 1998 

(siehe oben), in dem die obersten Fi 

nanzbehörden der Länder die Auffas 

sung vertreten, daß die Finanzämter an 

solche Gutachten nicht gebunden sind. 

Und weiter: Zur Entkräftung der vorge 

legten Gutachten sei eine plausible 

Begründung des Finanzamtes aus 

reichend, ein eigenes Gegengutach 

ten hierfür nicht erforderlich. 

Der letzte Teil dieses Erlasses läßt den 
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Atem stocken. Allein die Wortwahl „Ent 

kräftung" zeigt dieZielrichtung. Kein Hin 

weis, daß eine solche lapidare „Entkräf 

tung" nur in den Fällen angezeigt ist, in 

denen dem Gutachten die offensichtli 

che Unrichtigkeit auf die Stirn geschrie 

ben ist. Keine Differenzierung, ob es 

sich um das Gutachten eines öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverstän 

digen handelt, dem allgemein auch von 

Gerichten eine höhere Glaubwürdigkeit 

beigemessen wird, oder eines ..selbster 

nannten" Sachverständigen. 

Da hat sich ein Steuerbürger die Mühe 

gemacht, entgegen den vielleicht für ihn 

nicht glücklichen Gesetzesregpln einen 

zutreffenden Verkehrswert durch ein 

Gutachten begründen zu lassen. Er hat 

finanzielle Aufwendungen getätigt, um 

seine abweichende Meinung schlüssig 

und nachvollziehbar zu belegen. Wenn 

er den „richtigen" Sachverständigen aus 

gewählt hat, sollte man annehmen, daß 

er mit seiner Darstellung nicht „abgebür 

stet" werden dürfte. Das scheint dank 

dieses Erlasses zweifelhaft. 

Dieser Erlaß kann nur so verstanden 

werden, daß eine „plausible" Meinungs 

äußerung eines Firanzbeamten aus 

reicht, um die sorgfältige Vorbereitung 

durch ein nachvollziehbares Gutachten 

seitens des Steuerbürgers zu „entkräf 

ten", sprich: zunichte zu machen. Die 

Bekundungen eines treuen Staatsdie 

ners, dem eine nicht einmal im Ansatz 

annähernd vergleichbare Unabhängig 

keit zugesprochen werden kann, stehen 

gegen die Feststellungen eines unbe 

einflußten Sachverständigen. 

Welche Ungleichheit der Waffen! Kann 

dieser Erlaß als Merkmal für den Um 

gang der Finanzbehörden mit dem Steu 

erpflichtigen gelten? Der Steuerbürger 

muß nachweisen, was einen hohen An 

spruch an die Nachvollziehbarkeit sei 

ner Darlegungen erfordert. Die Finanz 

verwaltung soll dagegen nur durch „plau 

sible Begründung", also lediglich durch 

nachvollziehbare Erklärungen solche 

Nachweise entkräften können? 

Dieser Erlaß gilt auch in Berlin und Bran 

denburg. Es bleibt abzuwarten, wie die 

OFDen Berlin und Cottbus diesen Erlaß, 

der natürlich auch als koordinierter Län 

dererlaß in Berlin und Brandenburg gilt, 

anwenden. Ansonsten bleibt nur der 

Gang zum Finanzgericht. 


